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Projektentwickler kämpfen
mit dem Zinsanstieg, Geldge-
ber sind zurückhaltend. Das
macht die Refinanzierung
schwierig und die Unsicher-
heit groß. Die Titelgeschichte
des Magazin analysiert die
Lage und ihre Folgen. Ein In-
terview malt Szenarien, die
für viele unschön sein wer-
den: Zahlreiche Vorhaben
werden mehr Geld brauchen
und häufig wird ein Verkauf
der letzte Ausweg sein. Mez-
zaninefinanzierer erfüllt das
mit Hoffnung, Crowdinvest-
ments setzt das unter Stress.
Im Fahrwasser der steigen-
den Zinsen erleben die Bau-
sparkassen dagegen eine Art
Wiedergeburt.

Ergänzend finden Sie im
Magazin einen Blick auf den
Zustand der Digitalisierung in
den Banken, der eher mäßig
ist, und ein Update in Sachen
Geldwäschebekämpfung, bei
der es immer noch eher lang-
sam voran geht. Unser Markt-
überblick mit insgesamt 55
Finanzierern liefert erneut
Details, wer Geld für was und
zu welchen Bedingungen
bereitstellt.
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Rechtsanwältin
Dr. Kai Petra Dreesen
von Lenz und Johlen

Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. Ein großes
Mehrfamilienhaus mit elf Einheiten stört in
einem reinen Wohngebiet auch dann nicht,
wenn dieses durch Ein- und
Zweifamilienhäuser geprägt ist.

OVG Niedersachsen, Beschluss vom 19. Januar 2023,
Az. 1 ME 132/22

Mehrfamilienhaus ist im
Einfamilienhausgebiet zulässig
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DER FALL

Ein Nachbar wandte sich gegen die Bau-
genehmigung, die einem Bauherrn zur
Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit
elf Wohneinheiten in einem festgesetzten
reinen Wohngebiet erteilt wurde. Für das
Vorhaben waren Befreiungen für die
Überschreitung der Baugrenzen, der Ge-

schossflächenzahl und der maximal zu-
lässigen Zahl der Vollgeschosse erteilt
worden. Der Nachbarmachte geltend, das
Vorhaben verstoßewegen seinesUmfangs
gegen das Gebot der Rücksichtnahme aus
§ 15 Abs. 1 S. 1 BauNVO.
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DIE FOLGEN

Erfolglos! Die Baugenehmigung verletzt
den Gebietsprägungserhaltungsanspruch
des Nachbarn (§ 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO)
nicht. Das Mehrfamilienhaus ist in dem
reinenWohngebiet, das nach § 3 BauNVO
demWohnen dient und grundsätzlich alle
Formen desWohnens erfasst – auch große
Wohnanlagen und Hochhäuser –, allge-
mein zulässig. Es spricht einiges dafür,
dass in einem reinen Wohngebiet Wohn-

nutzungen unabhängig von ihrer Anzahl
und Gestalt den Gebietscharakter nicht
verändern können, so das OVG. Selbst
wenn dies der Fall wäre, liegt eine Ände-
rung der Gebietsprägung durch einMehr-
familienhaus mit elf Einheiten fern. Einen
„Milieuschutz“ dahingehend, den Cha-
rakter eines Gebiets als Ein- oder Zweifa-
milienhausgebiet zu bewahren, vermittelt
§ 15 BauNVO jedenfalls nicht.
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WAS IST ZU TUN?

§15Abs. 1 Satz 1 BauNVOvermittelt einen
Anspruch darauf, dass die typische Prä-
gung eines Baugebiets aufrechterhalten
wird. Nach der Vorschrift sind die in den
§§ 2 ff. BauNVO aufgeführten Anlagen im
Einzelfall unzulässig, wenn sie nach An-
zahl, Lage, Umfang oder Zweckbestim-
mung der Eigenart des Baugebiets wider-
sprechen. Dabei bezieht sich die Regelung
nur auf die Art der baulichen Nutzung.
Welche Ausmaße diese aufweist, ist nicht
maßgeblich. Ein Vorhaben widerspricht
seinem Umfang nach der Eigenart des
Baugebiets nur dann, wenn „Quantität in
Qualität umschlägt“, d.h. die Größe einer
baulichen Anlage die Art ihrer Nutzung
erfasst. Dafür muss das Vorhaben nach

seinen Dimensionen derart aus dem
Rahmen fallen, dass eine in dem Bauge-
biet in seiner konkreten Ausgestaltung
unzumutbare Qualität im Hinblick auf die
Art der baulichen Nutzung erreicht wird.
Dass eine solche unzumutbare Qualität
durch eine Intensivierung der Wohnnut-
zung entsteht, die gerade den Gebiets-
charakter des reinen Wohngebiets aus-
macht, scheint ausgeschlossen. Zur Ab-
wehr vermeintlich überdimensionierter
Wohnbauvorhaben oder zur Bewahrung
einer Ein- bzw. Zweifamilienhausstruktur
im reinen Wohngebiet kann sich ein
Nachbar somit nicht erfolgreich auf den
Gebietsprägungserhaltungsanspruch be-
rufen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Tom Giesen
von Kapellmann

und Partner
Quelle: Kapellmann

Baurecht. Hat der Auftraggeber eine
mangelhafte Leistung in Kenntnis des
Mangels abgenommen, kann er weder
Mängelbeseitigung noch Erstattung von
Ersatzvornahmekosten oder Minderung
verlangen.

OLG Hamburg, Urteil vom 3. Mai 2022,
Az. 4 U 13/21

Abnahme trotz Mängeln führt zu
Verlust der Mängelansprüche
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DER FALL

Ein Unternehmer hat Brandsanierungs-
arbeiten im Kellerbereich vorgenommen.
Diese Arbeiten beinhalteten die Ausbes-
serung des Wandputzes und seine umfas-
sende Reinigung. Ursprünglich gab es
keine Abnahme. Der Eigentümer zahlt
Restwerklohn nicht aus, weil er u.a. rügt,
dass einzelne Wandflächen nachbearbei-
tet werden müssen. Über diese einbehal-
tene Summe streiten sich die Parteien im
Verfahren in erster Instanz. Ein Sachver-
ständiger wird hinzugezogen und bestä-
tigt entsprechende Mängel an den bear-

beiteten Kellerwänden. In diesem Zuge
werden die Wandflächen nachbearbeitet.
Übrige Mängelrügen werden nicht vom
Sachverständigen bestätigt und gericht-
lich abgewiesen. Dies nimmt der Eigentü-
mer zumAnlass, in dieBerufung zu gehen.
Zwischenzeitlich werden die Wandflä-
chen aber nachbearbeitet. Der Eigentü-
mer erklärt nach deren Erledigung ohne
Vorbehalt die mangelfreie Abnahme. Im
späteren Berufungsverfahren behauptet
er, die Nachbearbeitung habe jetzt für
neue Schäden am Putz gesorgt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Das Gericht betrachtet den Fall nun unter
dem Gesichtspunkt, dass die mangelfreie
Abnahme zwischenzeitlich unstreitig er-
folgt ist. Das, was der Eigentümer rügt –
der Putz sei durch das Abfräsen während
der Nachbesserungsarbeiten beschädigt
worden –, ist ein Zustand, der leicht zu
erkennen und offensichtlich ist. Das
Gericht hat daher auch ohne hierzu
gewechselte Korrespondenz vorausge-
setzt, dass der Eigentümer davon Kennt-
nis hatte und dennoch die Abnahme
erklärte. Er hat keinerlei Vorbehalte ge-
macht oder die aus seiner Sicht erfolgte

„Verschlimmbesserung“ der Wandflä-
chen nach der Nachbereitung auch nur
kritisch erwähnt. Da er die Abnahme in
Kenntnis des Mangels erklärt hat, kann er
jetzt keine Mängelbeseitigung mehr ver-
langen. Auch steht ihm kein Anspruch auf
Ersatz von Kosten zu, die durch die Män-
gelbeseitigung Dritter entstehen. Er kann
auch die Vergütung des Unternehmers
nicht mehr mindern. Allenfalls kann ihm
ein Schadenersatzanspruch oder ein
Ersatzanspruch für vergebliche Aufwen-
dungen zustehen.
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WAS IST ZU TUN?

Bei der Abnahme ist für den Auftraggeber
immer Vorsicht geboten: Eine ihrer
wesentlichen Rechtsfolgen ist eben der
Ausschluss von Gewährleistungsrechten
bei nicht vorbehaltenen, aber bekannten
Mängeln. Für den Auftraggeber ist daher
Sorgfalt gefragt. Das Werk muss bestmög-

lich geprüft werden, bevor die Abnahme
erklärt wird. Indes: Dass vom Erschei-
nungsbild des Mangels auf dessen
Erkennbarkeit geschlossen wird, ist in ge-
richtlichen Entscheidungen ein seltener
Ausnahmefall. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Andreas Gerstmeier

von Dornbach
Quelle: Dornbach

Grundstücksrecht. Hat eine
Sicherungsvereinbarung einen weiten
Sicherungszweck, der eine Revalutierung
einer Grundschuld erlaubt, kann diese erst
zurückverlangt werden, wenn eine
Revalutierung nicht mehr möglich ist.

BGH, Urteil vom 2. Juni 2022,
Az. V ZR 132/21

Weite Sicherungsvereinbarung
verhindert den Zugriff Dritter
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DER FALL

Ein Sicherungsgeber unterhielt bei einer
Sparkasse ein Girokonto als Pfändungs-
schutzkonto. Zur Sicherheit für alle Forde-
rungen der Sparkasse aus der Geschäfts-
beziehung räumte der Sicherungsgeber
Grundschulden an seiner Eigentumswoh-
nung ein. Die Zweckerklärung lautete
dabei: „Sobald die Sparkasse wegen aller
ihrer Ansprüche, auch bedingter oder
befristeter, gegen den Kreditnehmer
befriedigt ist, ist sie auf entsprechendes
Verlangen verpflichtet, ihre Rechte aus

der/den Grundschuld(en) freizugeben.
Sie ist schon vorher auf Verlangen zur
Freigabe verpflichtet, soweit sie die
Grundschuld(en) nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Kreditsicherung zur
Sicherung ihrer Ansprüche nicht mehr
benötigt.“ Wegen Steuerschulden des
Sicherungsgebers wurden u.a. dessen An-
sprüche auf Rückgewähr oder Teilrück-
gewähr der Grundschulden gepfändet.
Das Land fordert, dass die Sparkasse die
Löschung der Grundschulden bewilligt.
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DIE FOLGEN

Ohne Erfolg! Der BGH hat die Revision
des Landes zurückgewiesen, da die auf-
schiebende Bedingung des Rückgewähr-
anspruchs nicht eingetreten ist. Diese
bestimmt sich nach der Sicherungsver-
einbarung. Ist der Sicherungszweck eng
gefasst, sprich wird lediglich eine be-
stimmteVerbindlichkeit gesichert, tritt die
aufschiebende Bedingung bereits mit Til-
gung dieser Verbindlichkeit ein. Anders ist
die Lage bei einem weiten Sicherungs-
zweck wie hier. Ist insbesondere eine
Revalutierung der Grundschuld erlaubt,

tritt die aufschiebende Bedingung erst
dann ein, wenn eine Revalutierung end-
gültig nichtmehr in Betracht kommt. Etwa
wenn die Geschäftsbeziehung endet oder
wenn die Sicherungsvereinbarung geän-
dert oder gekündigt wurde. Dies war vor-
liegend nicht der Fall. Der Pfändungs-
gläubiger erwirbt den Anspruch auf
Rückgewähr in der Form, wie er nach der
Sicherungsvereinbarung bestand. Er ist
insbesondere nicht zur Kündigung der
Sicherungsvereinbarung oder Beendi-
gung der Geschäftsbeziehung berechtigt.
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WAS IST ZU TUN?

Wesentlicher Bestandteil eines Siche-
rungsvertrags ist der Anspruch auf
Rückgewähr der gewährten Sicherheit,
sobald der Sicherungszweck entfallen ist.
Pfändungsgläubiger können zwar einen
künftigen Rückgewähranspruch pfänden,
allerdings sehen sie sich dem Risiko
ausgesetzt, von diesem bei einer weiten
Zweckabrede mit Blick auf eine etwaige

mögliche Revalutierung nicht Gebrauch
machen zu können, da sie die Sicherungs-
abrede nicht selbst kündigen können. Sie
müssen sich somit so lange gedulden, bis
die Geschäftsbeziehung endet oder die
Sicherungsvereinbarung geändert oder
gekündigt wird. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Mietrecht. Eine Formularklausel, wonach
bei Zerstörung des Mietobjekts durch
höhere Gewalt die Pflicht zur Mietzahlung
nur ruht, ist unwirksam, wenn der Vermieter
frei entscheiden kann, wann er das Gebäude
wiederherstellt.

LG Hagen, Urteil vom 8. Februar 2023,
Az. 23 O 36/22

Vermieter darf mit Wiederaufbau
nicht allzu lange warten
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DER FALL

Die Klägerin hatte von der Beklagten
Räume im Erdgeschoss eines Einkaufs-
zentrums angemietet. Die Mieterin kün-
digte außerordentlich fristlos. Denn auf-
grund des Jahrhunderthochwassers vom
Juli 2021 waren die Räume bereits fast elf
Monate nicht nutzbar, und der Zeitpunkt
der Wiedereröffnung war weiterhin nicht
absehbar. Die Vermieterin meinte, die
Kündigung sei unwirksam, und verwies
auf die formularvertragliche Vereinba-

rung, wonach bei einer Zerstörung der
Räume durch höhere Gewalt die Mietzah-
lungspflicht ausgesetzt ist und der Ver-
mieter frei entscheiden kann, ob und
wann diese wiederhergestellt werden und
das Mietverhältnis fortgesetzt wird. Dann
sollten laut der Klausel die mietvertrag-
lichen Regelungen insbesondere hin-
sichtlich der Übergabe der Räume und
des Mietzahlungsbeginns entsprechend
gelten.
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DIE FOLGEN

Das Gericht sieht die Kündigung als wirk-
sam an. Die Klausel, wonach der Mietver-
trag bei Wiederherstellung der Räume
fortgesetzt wird, ohne für den Wiederher-
stellungszeitraum einen Endtermin vor-
zusehen, benachteiligt die Mieterin unan-

gemessen. Sie ist auch mit dem Grund-
gedanken des Mietrechts, wonach eine
außerordentliche Kündigung bei Entzug
der Mieträume möglich ist, unvereinbar.
Daher kann sich die Vermieterin nicht auf
die Klausel berufen.
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WAS IST ZU TUN?

Klauseln in Formularmietverträgen des
Vermieters dürfen nicht zu einer unange-
messenen Benachteiligung des Mieters
führen. Für den vorliegenden Fall heißt
das, dass die Vermieterin nicht nach
Belieben einseitig bestimmen kann, ob
bzw. wann der Mietvertrag bei einer Zer-
störung des Gebäudes durch höhere
Gewalt fortgesetzt wird. Es müssen auch
die Interessen der Mieterin berücksichtigt
werden. Dazu reicht es nach Ansicht des
Gerichts nicht aus, dass die Mieterin bis
zur Wiederherstellung keine Miete zahlen
muss. Denn dadurch, dass sie ihr Geschäft
für einen längeren Zeitraum nicht betrei-
ben kann, kann sie keinen Gewinn erwirt-
schaften und verliert Stammkunden. Die-

ser Nachteil wird auch durch keine Versi-
cherung ausgeglichen. Zudem muss für
dieMieterin jedenfalls einMindestmaß an
Sicherheit über den Übergabezeitpunkt
bestehen, d.h. beispielsweise ein spätester
Übergabetermin vereinbart werden. Das
Urteil zeigt, dass die Anforderungen andie
Wirksamkeit entsprechender Formular-
klauseln hoch sind. Zugleich haben solche
Regelungen aufgrund der zunehmenden
Extremwetterereignisse durchaus Rele-
vanz. Daher empfiehlt es sich, schon bei
der Vertragsgestaltung genauer hinzu-
schauen. Wählt man eine zu vermieter-
freundliche Regelung, kann einem das auf
die Füße fallen. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


